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Von (dicken) Mänteln in der 
 Gesetzgebung

Im vergangenen Juni hat das Schweizer Stimm-
volk das Bundesgesetz über eine sichere 
 Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 

an genommen. Mit den darin vorgesehenen Regelungen soll 
die Stromversorgungssicherheit mit einheimischer, erneuer-
barer Energie langfristig gestärkt werden. Der Erlass wurde 
sowohl von den Behörden (so etwa in der bundesrätlichen 
Botschaft: BBl 2021 1666, S. 9, 10, 14) als auch in den Medien 
immer wieder als «Mantelerlass» bezeichnet. Diese Bezeich-
nung hat nicht etwa damit zu tun, dass wir bei einer allfälligen 
Stromknappheit dickere Mäntel anziehen müssten. Vielmehr 
handelt es sich hierbei um einen besonderen Erlasstypus, der 
sich dadurch kennzeichnet, dass die Änderung mehrerer 
 bestehender Erlasse in einem einzigen Erlass zusammen-
gefasst und dem Parlament – sowie im Falle eines Referen-
dums dem Volk – vorgelegt wird. Ein Mantelerlass erhält zwar 
einen einzigen Titel; da er sich aber in der Änderung be-
stehender Erlasse erschöpft, wird er lediglich in der Amtlichen 
Sammlung (AS) veröffentlicht und enthält keine Nummer in 
der Systematischen Sammlung (SR). Gemäss den gesetzes-
technischen Richtlinien (GTR) der Bundeskanzlei können 
 Änderungen mehrerer Erlasse in einem Mantelerlass zusam-
mengefasst werden, wenn zwischen den einzelnen Ände-
rungen ein sachlicher Zusammenhang besteht (GTR, Rz. 278).

Doch damit zurück zum Mantelgesetz, über welches wir am 
9. Juni 2024 abgestimmt haben. Der Entwurf des Bundesrats 
vom 18. Juni 2021 (BBl 2021 1667) sah eine Änderung des 
 Energiegesetzes (EnG) und des Stromversorgungsgesetzes 

(StromVG) vor, wobei diese Änderungen an die Grenze des 
Umfangs kamen, der eine Totalrevision der beiden Gesetze 
nahegelegt hätte (im EnG wurden über 30 Artikel neu einge-
fügt oder geändert, im StromVG waren es mehr als 40 Artikel 
sowie ein Anhang). Im Rahmen der parlamentarischen Bera-
tungen wurden mit dem Raumplanungsgesetz (RPG) und dem 
Waldgesetz (WaG) zwei weitere Erlasse in die Teilrevision ein-
bezogen. Damit wollte das Parlament weitere Regelungen zur 
Energiegewinnung mit Biomasse, Solaranlagen und Wind-
energieanlagen in den Mantel aufnehmen, was Ständerat Beat 
RiedeR zur Bemerkung veranlasste, dass der Mantel im Laufe 
der parlamentarischen Beratungen und insbesondere im Dif-
ferenzierungsbereinigungsverfahren immer dicker werde (AB 
S 2023 403 f.).

Die Grundsätze der GTR über die formale Ausgestaltung der 
Bundeserlasse sind nicht nur für die Bundesverwaltung und 
den Bundesrat verbindlich, sondern auch von der Bundesver-
sammlung zu berücksichtigen. An der Erarbeitung der GTR hat 
das Sekretariat der parlamentarischen Redaktionskommissi-
on mitgewirkt (GTR, S. 10). Für die Redaktionskommission 
sind die GTR unmittelbar verbindlich (Art. 59 ParlG i.V.m. 
Art. 3 Abs. 1 der Verordnung der Bundesversammlung über die 
Redaktionskommission vom 3. Oktober 2003). Freilich tritt die 
Redaktionskommission erst nach den Beratungen, vor den 
Schlussabstimmungen in Erscheinung. Sie kann den Einbezug 
weiterer Erlasse in eine Vorlage nicht verhindern, aber sie 
könnte immerhin den Titel des Mantelerlasses anpassen und 
damit für Transparenz der beschlossenen Änderungen sorgen. 
Dickere Mäntel ja – aber mit einer entsprechenden Deklara-
tion.

Bernhard Waldmann
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La médiation lors de la planification de projets  
de parc éolien 
Le cadre et les enjeux juridiques

Franziska Waser

Le recours à une médiation dans le cadre de la planification de 
projets de parc éolien est un outil en vue de (ré)instaurer un 
dialogue entre les parties intéressées et trouver des solutions 
amiables aux conflits de longue haleine que ce type de projet 
génère souvent. L’intégration d’une médiation à une procé-
dure de planification et d’autorisation qui implique de nom-
breuses parties et intérêts différents exige cependant un cer-
tain cadre et la prise en compte de contraintes légales et 
pratiques.

Windparkprojekte sind streitanfällig. Die Mediation ist ein Instru-
ment, das den unabdingbaren Dialog zwischen den interessierten 
Kreisen (wieder) in Gang bringen und die Erarbeitung von Lösun-
gen begünstigen kann, was langwierigen Konflikten vorbeugt. 
 Allerdings will die Integration einer solchen Mediation in ein Pla-
nungs- und Bewilligungsverfahren gut geplant sein. Dabei müssen 
auch die rechtlichen und die praktischen Rahmenbedingungen in 
Rechnung gestellt werden.
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